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Praktika Partnerschulphase: 
Beurteilungsraster für Zwischen- und Schlussbilanz

	Student*in
	      
	Praxislehrperson
	      
	Praktikum
	☐ P 2.1 
	Studiengang
	☐ BA Standard  Teil 1 ausfüllen
☐ MA Konsekutiv  Teile 1 und 2 ausfüllen

	
	☐ P 2.2    ☐ P 2.3.   mit allen Studierenden nur Teil 1 ausfüllen

	☐ Zwischenbilanz  ☐ Schlussbilanz   Datum:      
	Selbstbeurteilung ☐    Fremdbeurteilung ☐ 



Dieser Kriterienraster orientiert sich an den Zielen der Partnerschulphase und bildet die Grundlage für die Gespräche zur Zwischen- und Schlussbilanz. Studierende und Praxislehrpersonen nehmen als Vorbereitung für die Zwischen- bzw. Schlussbilanz jeweils unabhängig voneinander eine Selbst- bzw. Fremdbeurteilung vor, die in einem gemeinsamen Gespräch abgeglichen werden. Der*die Student*in legt den ausgefüllten Kriterienraster der Selbst- und Fremdbeurteilung umgehend nach der Besprechung mit der Praxislehrperson im Portfolio (OneNote) im Abschnitt «Dokumentation Praktika» ab. 

Teil 1: Praktikumsspezifische Zielsetzungen

Inhaltliche Kriterien
	Der*die Student*in…
	übertroffen
	mehrheitl.
erfüllt
	nicht erfüllt
	Entwicklungsorientierter Kommentar

	Diagnose und Beurteilung: 
· kann Lernergebnisse interpretieren und den Schüler*innen lernförderliche Rückmeldungen kommunizieren.
	☐	☐	☐	      

	Gestalten von Unterricht: 
· kann Unterrichtslektionen und zunehmend Unterrichtseinheiten im Mikroteam planen (Co-Planning), durchführen (Co-Teaching) und auswerten (Co-Reflection).
	☐	☐	☐	      

	Umgang mit Heterogenität: 
· beschäftigt sich mit Aspekten, die das Klassenklima positiv beeinflussen, und kann diese in ihren*seinen Unterricht integrieren.
	☐	☐	☐	      

	Überfachliche Kompetenzen: 
· kann überfachliche Lernziele in ihre*seine Unterrichtsplanung einbeziehen.
	☐	☐	☐	      

	Kommunikation und Zusammenarbeit: 
· kommuniziert adressatengerecht mit den Schüler*innen, im Mikroteam sowie mit weiteren schulischen Akteur*innen. 
	☐	☐	☐	      

	Lernen und Lehren: 
· kann Unterricht explizit auf das Lernen der Schüler*innen fokussiert planen und durchführen.
· kann Unterrichtsstörungen aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive analysieren und geeignete Handlungen ableiten.
	☐	☐	☐	      

      

	Persönliches Entwicklungsziel (bitte eintragen): 
       
	☐	☐	☐	      



Formale Kriterien
	Der*die Student*in…
	klar erkennbar
	mehrheitlich erkennbar
	kaum erkennbar

	hält Aufgaben und Termine unter Einhaltung von Vereinbarungen und Vorgaben zuverlässig ein. 
	☐	☐	☐
	hält die Präsenzzeit und den Gesamtworkload ein. 
	☐	☐	☐
	nimmt die Gefässe der Kooperation gewissenhaft wahr.
	☐	☐	☐
	kann Rückmeldungen annehmen und angemessen umsetzen.
	☐	☐	☐




Teil 2: Berufseignung: Personale und soziale Basiskompetenzen für den Lehrberuf

Die Basiskompetenzen stellen zentrale Bewertungskriterien für jedes Praktikum dar. Mit dem Studienfortschritt wird auch ein Fortschritt der Ausprägung der Basiskompetenzen erwartet. Sie werden bei Studierenden des MA Konsekutiv im Partnerschulpraktikum 2.1 überprüft.

	Der*die Student*in …
	klar erkennbar
	mehrheitlich
erkennbar
	nicht ausreichend erkennbar

	Soziale Basiskompetenzen für den Lehrberuf

	1. Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

	· nimmt mit einzelnen Schüler*innen oder mit Gruppen von Schüler*innen adressatenadäquat Kontakt auf und hält ihn aufrecht.
	|_|
	|_|
	|_|

	· formuliert Kritik angemessen.
	|_|
	|_|
	|_|

	2. Wertschätzungsfähigkeit:

	· verhält sich gegenüber den Schüler*innen wertschätzend.
	|_|
	|_|
	|_|

	· verhält sich gegenüber der Praxislehrperson und anderen am Praktikum beteiligten Personen respektvoll.
	|_|
	|_|
	|_|

	3. Empathiefähigkeit

	· versetzt sich kognitiv und emotional in die Perspektive der Schüler*innen hinein und stimmt das eigene Handeln darauf ab. 
	|_|
	|_|
	|_|

	· versetzt sich kognitiv und emotional in die Perspektive der Praxislehrperson bzw. anderer am Praktikum beteiligter Personen hinein und stimmt das eigene Handeln darauf ab.
	|_|
	|_|
	|_|

	Personale Basiskompetenzen für den Lehrberuf

	4. Selbstregulationsfähigkeit

	· reguliert die eigenen Emotionen situationsgerecht.
	|_|
	|_|
	|_|

	· bleibt in Belastungssituationen handlungsfähig und lösungsorientiert.
	|_|
	|_|
	|_|

	5. Selbstreflexions- und Lernfähigkeit 

	· hinterfragt eigenes Verhalten, eigene Überzeugungen und Haltungen auch kritisch.
	|_|
	|_|
	|_|

	· lässt sich auf eigene Entwicklungsthemen ein und formuliert Entwicklungsziele.
	|_|
	|_|
	|_|
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